
Verbesserungen beim Meister-BAföG 
 
Am 01. Juli 2009 ist das "Zweite Gesetz zur Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungs- gesetz (2. 
AFBGÄndG)" in Kraft getreten. Damit gelten für alle neu beginnenden Aufstiegsfortbildungen 
deutlich verbesserte Förderkonditionen. Mit dem neuen "Meister-BAföG" sollen noch mehr Menschen 
für eine berufliche Aufstiegsfortbildung gewonnen werden, um durch eine kontinuierliche 
Höherqualifizierung über alle Altersgruppen hinweg dem Fachkräftemangel in Deutschland zu 
begegnen und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu 
sichern. 
 
Das neue AFBG beinhaltet folgende Verbesserungen: 

• Gefördert wird nunmehr eine und nicht mehr die erste Aufstiegsfortbildung. Hat man bereits 
eine selbst oder anderweitig finanzierte Aufstiegsfortbildung absolviert, ist dies nicht mehr 
förderschädlich.  

 
• Bei Bestehen der Prüfung wird ein Erlass von 25 Prozent auf das auf die Lehrgangs- und 

Prüfungsgebühren entfallende Restdarlehen gewährt.  
 

• Zwischen Ende der Maßnahme und Anfertigung des Prüfungsstücks beziehungs- weise 
Ablegen der Prüfung wird der gewährte Unterhaltsbeitrag auf Antrag bis zu drei Monaten als 
Darlehen weitergezahlt (Prüfungsvorbereitungsphase).  

 
• Der Erhöhungsbetrag für Kinder beim Unterhaltsbeitrag wurde auf 210 € pro Kind erhöht und 

wird nunmehr zu 50 Prozent bezuschusst. Der Erhöhungsbetrag wird einkommens- und 
vermögensabhängig gewährt.  

 
• Alleinerziehende erhalten pauschalisiert und ohne Kostennachweis einen 

Kinderbetreuungszuschlag von 113 € monatlich pro Kind bis zum vollendeten zehnten 
Lebensjahr des Kindes. Bei der Betreuung behinderter Kinder ist die Altersgrenze für den 
Bezug des Kinderbetreuungszuschlags abgeschafft worden.  

 
• Die Erlassmöglichkeiten für Unternehmensgründungen und Unternehmens- übernahmen 

wurden erleichtert. Bei der Gründung oder Übernahme eines Unternehmens wird bereits ab 
der Einstellung und der dauerhaften Beschäftigung eines neuen sozialversicherungspflichtigen 
Mitarbeiters oder einer sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiterin oder eines oder einer 
Auszubildenden 33 Prozent des auf die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren entfallenden 
Restdarlehens gewährt.  

 
• Maßnahmen wie Klausurenkurse oder mündliche Prüfungssimulationen, die für das Bestehen 

der Prüfung hilfreich sind, werden in einem gewissen Umfang mit gefördert.  
 

• Fortbildungen im Bereich der ambulanten und stationären Altenpflege mit Aufstiegs- 
charakter werden gefördert. Wenn kein entsprechende landesrechtliche Regelung vorliegen, ist 
eine Förderung möglich, wenn bei Präsenzlehrgängen die fachlich zuständige Landesbehörde 
am Sitz des Trägers und bei Fernunterricht die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht 
bestätigt, dass die Fortbildung inhaltlich im Wesentlichen einer Fortbildungsregelung eines 
anderen Landes in diesem Bereich entspricht.  

 
• Ausländische Fortbildungswillige, die bereits langfristig aufenthaltsberechtigt sind oder lange 

in Deutschland leben und eine dauerhafte Bleibeperspektive haben, werden künftig auch ohne 
Anknüpfung an eine vorherige Mindesterwerbsdauer nach dem AFBG gefördert.  

 
• Zur Sicherheit für die Fortbildungswilligen wurden die Anforderungen an die Eignung der 

Träger erhöht, indem auch im AFBG von den Trägern der Maßnahme die Anwendung eines 
Qualitätssicherungssystems verlangt wird.  


